
Kolumnentitel 

4 5

geschehen kann, wenn die schul-
fachliche Expertise der Bezirksre-
gierung nicht eingeholt wird und 
Entscheidungen einem Gremium 
übertragen werden, dessen Exper-
tise nicht im schulischen Bereich zu 
verorten ist.

Eindruck
Die neue Ministerin Dorothee Feller 
und ihr neuer Staatsekretär Dr. 
Urban Mauer geben sich im per-
sönlichen Kontakt sowie auch in 
der Öffentlichkeit sehr konziliant, 
man möchte zuhören und verste-
hen und hat verstanden, dass 
rechtzeitig geplant und gehandelt 
werden muss. So weit – so gut. 
Oder doch nicht? Ein erster Schär-
fungspunkt wird sein, A13 für alle 

umzusetzen – und unter welchen 
Umständen. Und genügend Perso-
nal an die Schulen zu bringen.
Diesem Anfang wohnt kein rich-
tiger Zauber inne, sondern die 
Ernüchterung, dass vieles auf den 
Weg gebracht werden könnte – 
oder aber doch vielleicht auch 
nicht. Zu wenig Konkretes, zu viele 
Konjunktive und schwache Modal-
verben. Eine zunehmende Armut 
vieler Familien wird Indikative not-
wendig machen. Und starke 
Modalverben wie ‚müssen‘. Wir 
werden die Entwicklung kritisch 
beobachten. 
Es sind alle Fragen offen…! Bleiben 
Sie gesund und kommen Sie gut 
durch diese Zeit! 

 https://gruene-nrw.de/dateien/Zukunftsvertrag_CDU-GRUe-
NE_Vorder-und-Rückseite.pdf
(letztmalig aufgerufen 28.8.2022)

Koalitionsvertrag

Der NRW-Schulkonsens braucht 
eine Überprüfung
Die neue Landesregierung will NRW zur ersten klimaneutralen Indus-
trieregion machen. Wie passt zu der zukunftsgerichteten Wirtschafts-
politik der rückwärtsgewandte Schulkonsens, der mit dem hierar-
chisch gegliederten Schulsystem seinen „Frieden“ macht und mit 
der Vorstellung einer inklusiven Gesellschaft nicht kompatibel ist?

DR. BRIGITTE SCHUMANN

Basis für die Bildungspolitik der 
schwarz-grünen Landesregie-

rung in der neuen Legislaturperi-
ode soll der 2011 zwischen SPD, 
CDU und den Grünen ausgehan-
delte Schulkonsens sein, dieser 
läuft 2023 aus. Die Bestandsga-
rantie für die „ausgezehrte“ 
Hauptschule wurde mit dem 
Schulkonsens aus der Landesver-
fassung entfernt und stattdessen 
das gegliederte Schulsystem und 
die integrierten Schulformen als 
gleichwertige Bestandteile eines 
vielfältigen Schulwesens verfas-
sungsmäßig abgesichert.
Die Angebotspalette weiterfüh-
render Schulen wurde um die 
Sekundarschule als fünfte Schul-
form neben den drei gegliederten 
Schulformen und der integrierten 
Gesamtschule erweitert – gegen 
den bundesweiten Trend zur 
Reduktion der Mehrgliedrigkeit.
Die seit 2009 für Deutschland und 
die Bundesländer verbindlich gel-
tende völkerrechtliche Verpflich-
tung aus Art. 24 UN-Behinderten-

rechtskonvention, ein inklusives 
Schulsystem progressiv zu entwi-
ckeln, wurde im Schulkonsens völ-
lig ignoriert, die Umsetzung vom 
Schulkonsens abgekoppelt.

Folgen der „Schulvielfalt“ – 
soziale Segregation
Als Ergebnis lässt sich nach mehr 
als zehn Jahren festhalten, dass 
der „Schulkonsens“ in NRW eine 
verwirrende Vielfalt kommunaler 
Schullandschaften hervorge-
bracht hat, die im Vergleich zu 
allen anderen Bundesländern bei-
spiellos ist. Die GGG NRW hat die 
Herausbildung regionaler Dispari-
täten in der Schulentwicklung seit 
langem als Problemfeld für NRW 
identifiziert und die kommunalen 
Schulangebote als „Flickentep-
pich“ ohne Vergleichbarkeit und 
landespolitische Steuerung ent-
schieden kritisiert.
Die Hierarchisierung der Schul-
formen und die damit verbun-
denen sozialen Segregationsef-
fekte haben eindeutig zugenom-
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men. Sie zeigen sich in der 
Sonderstellung des Gymnasiums 
bei der Bewältigung gesellschaft-
licher Aufgaben. Es ist nicht ver-
pflichtet, sich an der Inklusion von 
Kindern mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf zu betei-
ligen und wird auch kaum für die 
Aufnahme und Förderung von 
geflüchteten Schüler:innen in 

Anspruch genommen.
Wo Schulträger ihre Hauptschule 
noch vorhalten, ist sie nicht nur 
Endstation für Schüler:innen, von 
denen sich Gymnasien und Real-
schulen durch Abschulung „ent- 
lasten“.
Wo Schulträger die Hauptschule 
nicht mehr anbieten, fehlt den 
Gymnasien und Realschulen der 

Ort für die Abschulung von als 
„ungeeignet“ eingestuften Schü-
ler:innen. Die integrierten Sekun-
darschulen und Gesamtschulen 
werden dann systemwidrig als 
Ersatz für die Hauptschule in 
Anspruch genommen.

Kein Ende der Abschulung in 
Sicht 
„Alle Kinder sind an allen Schulen 
willkommen und werden zu ihren 
bestmöglichen Abschlüssen 
begleitet.“ Dieser Satz im „Zukunfts-
vertrag“ der schwarz-grünen Koa-
lition klingt wie die Einleitung zu 
einem Abschulungsverbot oder – 
positiv formuliert – zu einer neuen 
„Kultur des Behaltens“.
Der vollmundige Satz hält jedoch 
nicht, was er verspricht. In weich-
gespülter Rhetorik wird die Aus-
sage verpackt, dass Abschu-
lungen weiterhin unverzichtbar 
sind. „Erzwungene Schulform-
wechsel wollen wir auf das päda-
gogisch notwendige Maß reduzie-
ren.“ Was der Maßstab für das 
„pädagogisch notwendige Maß“ 
sein soll, bleibt wohl den Gymna-
sien überlassen.

Keine inklusive Schulent-
wicklung am Gymnasium
Wenn der Koalitionsvertrag ver-
spricht, dass die Gymnasien freiwil-
lig mit Schulkonferenzbeschluss 
auch Schüler:innen mit sonderpä-
dagogischem Förderbedarf auf-

nehmen dürfen, die nicht nach 
dem gymnasialen Lehrplan geför-
dert werden, dann ist das mit dem 
Grundgedanken von Inklusion und 
einer inklusiven Schulentwicklung 
nicht vereinbar. Während Inklusion 
verlangt, dass das System sich 
dem einzelnen Kind anpasst, darf 
sich hier das Gymnasium aussu-
chen, welche Kinder willkommen 
sind und welche nicht zur Institu-
tion passen. 

Negative Schulstrukturef-
fekte – Bremse für gesell-
schaftliche Entwicklung
Die Landesregierung darf sich 
nicht länger mit ihrer „Ermögli-
chungspolitik“ vor ihrer bildungs-
politischen Gesamtverantwortung 
drücken. Sie muss über die Zukunft 
der Hauptschulen im Land ent-
scheiden, die als armutssegre-
gierte Schulen ihren Schüler:innen 
nicht einmal mal mehr den Erwerb 
des Hauptschulabschlusses zusi-
chern können.
Das Narrativ von der „Vielfalt“ der 
Schulformen will die soziale 
Ungleichheit unkenntlich machen, 
die schulstrukturell (re-)produziert 
wird. Die Vielfalt der Schulformen 
stärkt keineswegs die Leistungsfä-
higkeit des Gesamtsystems und 
die Chancengleichheit, wie der 
Bildungsbericht Ruhr für das Ruhr-
gebiet beispielhaft ausweist. Der 
Zunahme an Abgänger:innen mit 
hochqualifizierten Schulabschlüs-
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sen steht die Zunahme von Schul-
abgänger:innen gegenüber, die 
ohne oder nur mit dem Haupt-
schulabschluss nach Klasse Neun 
abgehen.

Mit inklusiver Schulentwick-
lung Zukunft schaffen
Dass die Zukunft nicht in der sozia-
len Segregation liegt, sondern 
Inklusion der Schlüssel für die 
gesellschaftliche Entwicklung ist, 
hat die UNESCO 1994 in der Erklä-
rung von Salamanca zum Pro-
gramm gemacht und eine inklu-
sive Schule für alle gefordert. Die 
Vollversammlung der Vereinten 
Nationen hat mit der Verabschie-
dung der UN-Behindertenrechts-
konvention inklusive Bildung 2006 
zu einem fundamentalen Men-
schenrecht für alle Lernenden 
erhoben und Menschen mit Behin-
derungen ausdrücklich einbezo-
gen.Deshalb braucht es die Ent-
wicklungsperspektive einer inklusi-
ven Schule für alle in einem 
eingliedrigen inklusiven Schulsy-
stem ohne Aussonderung mit 
durchgängigem gemeinsamem 
Lernen mindestens bis zum Ende 
der Vollzeitschulpflicht.

Schulkonsens evaluieren
Es ist erstaunlich, was alles laut 
Koalitionsvertrag evaluiert werden 
soll. Umso erstaunlicher, dass aus-
gerechnet der Schulkonsens als 
Grundlage für bildungspolitisches 
Handeln davon ausgenommen 
wird. In Bremen hat man dagegen 
eine unabhängige wissenschaft-
liche Expertenkommission damit 
beauftragt, die Wirkungen des 
„Bremer Schulfriedens“ von 2009 
zu überprüfen und Empfehlungen 
für die weitere Schulentwicklung 
abzugeben. 
Angesichts der problematischen 
Effekte des Schulkonsenses in NRW 
und der ungelösten strukturellen 
Fragen für ein zukunftsfähiges und 
menschenrechtskonformes Schul-
system ist ein ähnliches Vorgehen 
dringend geboten. Im Hinblick 
darauf, dass der Schulkonsens von 
2011 von SPD, CDU und Grünen 
ausgehandelt wurde und 2023 
ausläuft, gibt es einen guten 
Grund für die schwarz-grüne Koa-
lition, sich zeitnah mit der SPD über 
ein solches Vorhaben zu verständi-
gen .

 https://bildungsklick.de/schule/detail/der-nrw-schulkosens-braucht-ei-
ne-ueberprüfung (letztmalig aufgerufen 28.8.2022)

Langfassung des gleichnamigen Textes: Bildungsklick, 16.08.2022

Drei Mitarbeiter*innen verlassen uns

Wir wünschen euch alles GUTE!
Jürgen Otte geht in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er arbeitete seit 1992 bei uns. Er hat 
a&b und später auch fesch mit seiner Arbeitsweise geprägt: Er baute Kontakte auf und 
pflegte sie, kommunizierte mit allen Referent*innen und organisierte die Seminare für a&b. 
Auch den Mitarbeitenden in unserer Geschäftsstelle war er ein wichtiger Ansprechpartner 
- alleine wegen seiner langjährigen Erfahrung. Mit großer Zuverlässigkeit stellte er für a&b zu-
kunftsweisende Halbjahresprogramme zusammen und war damit am Puls der Kolleg*innen 
an den Schulen. Als ehemaliger Referent unserer Fortbildungsinstitute weiß ich seine klare, 
zielgerichtete und organisatorisch reibungslose Arbeitsweise sehr zu schätzen. 
Die Seminarverwaltung und die Abrechnung von beiden Fortbildungsinstituten lagen bei 
ihm in sehr guten, zuverlässigen Händen. Er war das organisatorische Herz beider Einrich-
tungen und hat sie auch mit seiner Arbeit zum Erfolg geführt. Manchmal war seine gründ-
liche Art schwierig für andere hauptamtliche MItarbeitende, aber auch sie wussten seine 
notwendige Gründlichkeit sehr zu schätzen. Für die GGG NRW war er der Ansprechpartner, 
wenn es um Planung und Organisation unserer Landeskongresse ging. Als für die Fortbil-
dungsinstitute zuständiges Vorstandsmitglied arbeitete ich seit 2009 sehr gut mit Jürgen zu-
sammen. In vielen konstruktiven und zielführenden Gesprächen entwickelte er unsere Fort-
bildungsinstitute im Sinne integrierter Schulen weiter.

Seit 2016 arbeitete Öznur Takil als Nachfolgerin von Lilo Selbstaedt in unserer Geschäfts-
stelle. Sie betreute das Anmeldewesen bei fesch, a&b und für die Landeskongresse der 
GGG. Ferner führte sie die Kasse von a&b, fesch und der GGG. Sie setzte sich aktiv für 
die Weiterentwicklung unserer Seminarverwaltung ein. Ihre Arbeit war geprägt von  
großer Zuverlässigkeit, Kreativität und gelingender Kommunikation. Sie schaffte durch Ihre 
Art eine Atmosphäre, in der jede und jeder sich willkommen und wertgeschätzt fühlte. Bei 
der Programmformulierung unserer Fortbildungsinstitute war sie durch ihre Vorerfahrungen 
als freiberufliche Lektorin die geeignete Person zum Gegenlesen, ihre Vorerfahrungen 
brachte sie auch bei der Optimierung von Arbeitsabläufen und der Büroorganisation ein. 
Während ihrer Zeit bei uns hat sie ihren 2-fach Master in Kunstgeschichte und Germanistik 
erfolgreich beendet. Bei dem Projekt, das sie jetzt beginnen wird, kann sie ihre akademische 
Ausbildung besser einbringen als bei uns.

Erst seit November 2021 war Andreea Schuller bei uns: Sie war verantwortlich für die Wei-
terentwicklung des Seminar- und Hausmanagers bei der Vor- und Nachbereitung von Se-
minaren und die Übertragung der Daten in Datev. Sie hat in ihrer kurzen Zeit bei uns viel zur 
Zukunftsfähigkeit unserer Fortbildungsinstitute beigetragen. Ihr kritisch-konstruktiver Blick war 
für die Weiterentwicklung unserer Fortbildungsinstitute ebenso wichtig wie ihre zielgerichtete 
und zugewandte Art der Kommunikation und ihre zuverlässige Arbeit. Sie verlässt uns, weil sie 
ein attraktives anderes Angebot bei einem kommunalen Arbeitgeber gefunden hat.

Für den Vorstand: Dr. Michael Fink
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